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Satzung des Lumberjack Big Band e.V. 

 

 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein trägt den Namen „Lumberjack Bigband“, nach erfolgter Eintragung im 

Vereinsregister mit dem Zusatz „e.V.“ 

(2) Er hat den Sitz in Göppingen 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Vereinszweck 

Der Verein fördert Kunst und Kultur. Dieser Zweck soll insbesondere durch 

 Umsetzung künstlerischer Projekte des Lumberjack Bigband e.V.  

 Aus- und Fortbildung von Musikern und Jungmusikern im Rahmen von Workshops und 

musikalischer Jugendarbeit 

verwirklicht werden. 

 

§ 3 Selbstlosigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke " der Abgabenordnung (§§51 ff AO) in der jeweils 

gültigen Fassung. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Seine Mittel dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 

keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins; sie haben bei einem Ausscheiden oder bei 

Auflösung oder Aufhebung des Vereins keinen Anspruch auf dessen Vermögen. 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Arten der Mitgliedschaft: 
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a. Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. 

Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Dieser entscheidet mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, ohne Einrechnung der 

Stimmenthaltungen. Die Entscheidung ist nicht zu begründen. Ordentliche Mitglieder 

können unterschieden werden in aktive Mitglieder und fördernde Mitglieder. Aktive 

Mitglieder sind natürliche Personen und Musiker der Lumberjack Bigband. Fördernde 

Mitglieder sind natürliche oder juristische Personen, die den Zweck und die Interessen 

des Vereins unterstützen. 

b. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann einzelnen natürlichen Personen die 

Ehrenmitgliedschaft verliehen werden, die sich durch ihren Einsatz für die Aufgaben und 

Ziele des Vereins verdient gemacht haben. Ehrenmitglieder sind nicht wählbar. 

(2) Die Mitgliedschaft endet  

a. bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

b. bei juristischen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Vollbeendigung und 

Erlöschen. 

 

§ 5 Austritt 

Der Austritt erfolgt jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Eine 

Erstattung bereits gezahlter Mitgliedsbeiträge erfolgt nicht. 

 

§ 6 Ausschluss 

(1) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes, für den die einfache Mehrheit 

ausreichend ist, ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund für den Ausschluss vorliegt. 

(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn 

a. das Mitglied dem Zweck oder den Interessen des Vereins durch Schrift, Wort oder 

Handlung zuwiderhandelt. 

b. das Mitglied dem Ansehen des Vereins in der Öffentlichkeit durch Schrift, Wort oder 

Handlung einen Schaden zufügt. 

c. das Mitglied gegen die Vereinssatzung, Geschäfts- und Beitragsordnung, Beschlüsse 

des Vorstandes oder Beschlüsse der Mitgliederversammlung in grober Weise verstößt. 



3 
 

d. wenn es für den Verein infolge eines vereinsschädigenden Verhaltens unzumutbar ist, 

die Mitgliedschaft vertrauensvoll fortzusetzen. 

(3) Der Ausschluss muss schriftlich per E-Mail unter Angabe von Gründen von einem Mitglied 

beantragt werden. 

(4) Vor dem Ausschluss ist das Mitglied schriftlich per E-Mail über die Absicht des Ausschlusses 

unter Angabe der Gründe zu unterrichten. Die E-Mail ist an die letzte dem Vorstand bekannte 

Adresse des Mitgliedes zu richten. Das Mitglied hat die Möglichkeit, binnen zwei Wochen ab 

Zugang zu den Vorwürfen schriftlich per E-Mail Stellung zu nehmen. Nach Ablauf der Frist 

entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Der Vorstand teilt dem betroffenen Mitglied 

den Ausschluss unter Angabe von Gründen schriftlich per E-Mail mit. 

(5) Gegen diesen Beschluss des Vorstands kann innerhalb eines Monats nach Mitteilung des 

Beschlusses schriftlich per E-Mail Berufung mit Begründung zur nächsten 

Mitgliederversammlung eingelegt werden, die mit einfacher Mehrheit entscheidet. 

(6) Die Mitgliedsrechte des betroffenen Mitglieds ruhen ab Mitteilung des 

Vorstandsbeschlusses. Der Ausschluss wird wirksam mit Ablauf der Berufungsfrist, sofern das 

Mitglied Berufung einlegt mit dem Bestätigungsbeschluss der Mitgliederversammlung. Bestätigt 

die Mitgliederversammlung den Ausschluss nicht, leben die Mitgliedsrechte für die Zukunft auf. 

Durch den Ausschluss wird die Verpflichtung zur Leistung des fälligen Jahresbeitrages nicht 

berührt, auch nicht während der Zeit des Ruhens der Mitgliedsrechte. 

(7) Für den Ausschluss eines Vorstandsmitglieds ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung 

mit einfacher Mehrheit erforderlich. Das Vorstandsmitglied ist anzuhören, eine Berufung gegen 

die Entscheidung der Mitgliederversammlung ist nicht möglich. 

 

§ 7 Streichung 

(1) Ein Mitglied, das nach zweimaliger Mahnung mit einem Mitgliedsbeitrag im Rückstand ist, 

wird zwei Wochen nach Versand der zweiten Mahnung von allen Leistungen und Rechten des 

Vereins ausgeschlossen. Auf diese Folgen ist bei den Mahnungen hinzuweisen. 

(2) Ein Mitglied, das mit zwei Jahresbeiträgen im Rückstand ist, ist aus der Mitgliederliste zu 

streichen. 

(3) Die offenen Forderungen von nicht bezahlten Mitgliedsbeiträgen bleiben auch nach der 

Streichung aus der Mitgliederliste bestehen und sind mit geeigneten Mitteln beizutreiben. 
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§ 8 Beiträge 

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. 

Die Höhe des Mitgliedsbeitrags ist in der Geschäfts- und Beitragsordnung geregelt. 

 

§ 9 Sacheinlagen 

Die Mitglieder können Sacheinlagen leisten. Ein Mitglied erhält den gemeinen Wert der 

geleisteten Sacheinlagen zurück wenn 

a. das Mitglied  austritt (§5), ausgeschlossen wird (§6) oder gestrichen wird (§7) 

b. der Verein die Sacheinlage in Übereinstimmung mit dem Mitglied dauerhaft in das 

Vereinsvermögen übernehmen möchte 

c. der Verein aufgelöst wird (§16). 

 

§ 10 Organe 

Organe des Vereins sind 

a. der Vorstand 

b. die Mitgliederversammlung 

 

§ 11 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus: 

a. dem Vorsitzenden des Vorstandes 

b. dem stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes 

c. dem künstlerischen Leiter 

d. dem Schatzmeister 

e. dem Schriftführer 

Die genannten Ämter können ausschließlich von natürlichen Personen übernommen werden, 

die ordentliches Vereinsmitglied gemäß §4 (1) a sind. Mindestens drei Vorstandmitglieder 

müssen aktive Vereinsmitglieder gemäß §4 (1) a sein. 
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(2) Der Vorstand führt ehrenamtlich die Geschäfte des Vereins und verwaltet das 

Vereinsvermögen. Ihm obliegt die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 

(3) Der Verein wird gesetzlich und außergerichtlich durch die Vorstandsmitglieder vertreten 

(Vorstand im Sinne des §26 BGB). Zur rechtsverbindlichen Vertretung genügt die Zeichnung 

durch ein Mitglied des Vorstandes. 

(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn der künstlerische Leiter und mindestens zwei weitere 

Vorstandsmitglieder ihre Stimme abgeben. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 

künstlerischen Leiters. Abgestimmt werden kann auch per Telefon oder schriftlich, zum Beispiel 

per E-Mail, Fax oder Brief, sofern kein Vorstandsmitglied diesem Verfahren widerspricht. Bei 

Widerspruch können Beschlüsse außerhalb von Sitzungen auch in einer Telefonkonferenz des 

Vorstands gefasst werden. 

(5) Beschlüsse des Vorstands sind durch den Schriftführer oder einen Stellvertreter zu 

protokollieren. 

(6) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt zwei Jahre. Das jeweilige Vorstandsmitglied 

bleibt jedoch bis zur Abberufung oder Neuwahl im Amt. Pro Jahr werden maximal 3 

Vorstandsmitglieder neu gewählt. 

(7) Vorstandsmitglieder können für überdurchschnittliches Engagement zur Erfüllung des 

Vereinszwecks eine angemessene Vergütung erhalten. Die Vergütung muss von der 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

 

§ 12 Aufgaben des Vorstands 

(1) Der Vorstand gibt sich eine Geschäfts- und Beitragsordnung. Die Geschäfts- und 

Beitragsordnung gilt für einen späteren Vorstand fort, sofern sie nicht geändert oder ersetzt 

wird. 

(2) Der Vorsitzende, in seiner Abwesenheit der stellvertretende Vorsitzende koordiniert in 

Abstimmung mit dem künstlerischen Leiter die Arbeit des Vorstands und führt die regelmäßigen 

Geschäfte des Vereins. 

(3) Der Schatzmeister verwaltet die Finanzen des Vereins und führt Bücher. Sie werden durch 

zwei gewählte Kassenprüfer geprüft. 

(4) Der Vorstand kann eine Rücklage unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften für 

gemeinnützige Vereine aufbauen, um die Zwecke und Ziele des Vereins langfristig zu sichern. 
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(5) Der Vorstand ist berechtigt spezielle repräsentative Funktionen oder Aufgaben an einzelne 

Mitglieder oder Mitgliedergruppen zu übertragen. Der Vorstand ist berechtigt, hierfür 

entsprechende Titel zu vergeben. 

(6) Der Vorstand kann für die Geschäfte der laufenden Verwaltung einen Manager bestellen. 

Der Manager muss nicht Mitglied sein. Dieser ist berechtigt, an den Sitzungen des Vorstandes 

mit beratender Stimme teilzunehmen. Der Manager kann für seine Tätigkeit eine angemessene 

Vergütung erhalten. 

 

§ 13 Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Die 

Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich und umfasst alle ordentlichen Mitglieder und 

Ehrenmitglieder. Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich per E-Mail durch 

den Vorstand bei gleichzeitiger Mitteilung der Tagesordnung unter Einhaltung einer Ladungsfrist 

von vier Wochen. Die Einladung ist an die letzte dem Verein bekannt gegebene E-Mailadresse 

zu richten. Auf Wunsch eines Mitglieds wird die Einladung immer per Brief an die zugleich 

bekannt gegebene Anschrift oder Faxnummer zugesandt. 

(2) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung binnen sechs Wochen 

einzuberufen, wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder des Vereins dies schriftlich unter 

sofortiger Mitteilung eines bestimmten Antrages verlangt. Die Frist zur Einberufung wird durch 

den Zugang des schriftlichen Antrages bestimmt. 

(3) Der Vorstand kann auf eigenen Beschluss eine außerordentliche Mitgliederversammlung 

einberufen. 

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden geleitet, im Falle seiner Verhinderung 

vom stellvertretenden Vorsitzenden und, falls dieser ebenfalls verhindert ist, durch das älteste 

anwesende Vorstandsmitglied. 

(5) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 

beschlussfähig. 

(6) Jedes ordentliche Mitglied, das sämtliche Aufnahmegebühren und Beiträge in voller Höhe 

vor Eröffnung der Mitgliederversammlung beglichen hat, hat eine Stimme. Die Regelungen der 

§§ 6 und 7 bleiben hiervon jedoch unberührt. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. 

(7) Nicht abstimmen darf, wer durch den beantragten Beschluss im Einzelfall individuell und 

persönlich betroffen ist. Dies gilt nicht für die Wahl des Vorstands. 
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(8) Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

ohne Einrechnung der Stimmenthaltungen, soweit das Gesetz oder diese Satzung nichts 

anderes vorsieht. 

(9) Die Mitgliederversammlung kann mit einer Mehrheit von drei Vierteln eine Änderung der 

Tagesordnung beschließen. Ausgenommen davon sind Tagesordnungspunkte, die eine 

Änderung der Satzung betreffen. 

 

§ 14 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere in folgenden Angelegenheiten zuständig: 

a. die Verleihung oder Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft; die Aberkennung ist nur 

zulässig, wenn hierfür ein wichtiger Grund gemäß § 6 Abs. 2 oder Abs. 3 vorliegt und 

wenn die Mitgliederversammlung mit mindestens zwei Dritteln der abgegebenen 

Stimmen, ohne Einrechnung der Stimmenthaltungen, der Aberkennung zustimmt. 

b. die Wahl und Abberufung des Vorstands und zweier Kassenprüfer. Die Abberufung des 

Vorstands oder einzelner Vorstandsmitglieder während der laufenden Amtszeit bedarf 

der Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, ohne 

Einrechnung der Stimmenthaltungen. 

c. die Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands und die Rechenschaftsberichte 

der Vorstandsmitglieder über ihre Geschäftsbereiche sowie die Erteilung oder 

Verweigerung der Entlastung der Kassenprüfer und des Vorstands. 

d. die Beschlussfassung zur Änderung der Tagesordnung, 

e. auf Antrag des Vorstands die Beschlussfassung zur Vergütung von 

Vorstandsmitgliedern, 

f. auf Antrag mindestens eines Viertels der Mitglieder des Vereins oder des Vorstands die 

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung einschließlich des Vereinszwecks, 

sowie 

g. auf Antrag mindestens eines Drittels der Mitglieder des Vereins oder des Vorstands die 

Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

(2) Die Wahlen finden in geheimer Abstimmung statt, es sei denn, die Mitgliederversammlung 

beschließt eine hiervon abweichende Vorgehensweise. Es finden nacheinander getrennte 

Wahlgänge für die Wahl der einzelnen Vorstandsmitglieder statt, es sei denn, dass die 
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Mitgliederversammlung eine gemeinsame Wahl beschließt. Gewählt sind diejenigen, die die 

meisten Ja-Stimmen auf sich vereinigen. 

(3) Über den Verlauf der Mitgliederversammlung und insbesondere die Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Versammlungsleiter sowie vom 

Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 15 Haftung  

(1) Für Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften haftet lediglich das Vereinsvermögen.  

(2) Dem Vorstand und Mitgliedern gegenüber wird die Haftung des Vereins bezüglich 

Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

 

§ 16 Aufwandsersatz 

(1) Mitglieder – soweit sie vom Vorstand beauftragt wurden – und Vorstandsmitglieder haben 

einen Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit für den 

Verein entstanden sind. Dazu gehören insbesondere Reisekosten, 

Verpflegungsmehraufwendungen, Porto und Kommunikationskosten. Die Höhe der Pauschalen 

zum Aufwandsersatz (z.B. Kilometerpauschale) wird in der Geschäfts- und Beitragsordnung 

geregelt. 

(2) Der Nachweis erfolgt über entsprechende Einzelbelege und ist spätestens 6 Wochen nach 

Ende des jeweiligen Quartals geltend zu machen. 

(3) Soweit für den Aufwandsersatz steuerliche Pauschalen und steuerfreie Höchstgrenzen 

bestehen, erfolgt ein Ersatz nur in dieser Höhe. 

 

§ 17 Satzungsänderung 

(1) Anträge zur Änderung der Satzung müssen dem Verein bis spätestens sechs Wochen vor 

der Mitgliederversammlung schriftlich vorliegen und werden der Einladung zu einer 

Mitgliederversammlung beigefügt. 

(2) Zur Annahme von Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 

Stimmen ohne Einrechnung der Stimmenenthaltungen erforderlich. 
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§ 18 Auflösung des Vereins  

(1) Die Auflösung des Vereins muss von einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden 

Mitglieder ohne Einrechnung der Stimmenthaltungen bei einer zu diesem Zweck einberufenen 

Mitgliederversammlung beschlossen werden.  

(2) Die Auflösung erfolgt nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch und wird vom Vorstand als 

Liquidator durchgeführt, falls die Mitgliederversammlung nicht etwas anderes beschließt. 

(3) Nach der Auflösung fällt das Vermögen des Vereins zu gleichen Teilen an den Verein der 

Förderer und Freunde des Hohenstaufen-Gymnasiums Göppingen e.V., Hohenstaufenstr. 39, 

73033 Göppingen und an den Verein der Freunde und Förderer der Jugendkapelle und des 

Städtischen Blasorchesters Göppingen e.V., Schlehenweg 25, 73098 Rechberghausen. 

 

§19 Datenschutz 

Mitglieder des Vereins, welche Zugang zu personenbezogenen Daten von Vereinsmitgliedern 

auf Datenträgern oder in sonstiger Form haben, sind nicht berechtigt, diese Daten zu anderen 

Zwecken als zur Verwaltung und Organisation des Vereins zu verwenden. Einschlägige 

Vorschriftendes Bundesdatenschutzgesetzes in seiner jeweils gültigen Fassung, sind 

entsprechend anzuwenden. 

 

§ 20 Inkrafttreten der Satzung 

(1) Diese Satzung wurde von der Gründungsversammlung am 11.12.2016 beschlossen und tritt 

mit dem Tage der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

(2) Durch ihre Mitgliedschaft erkennen die Mitglieder diese Satzung an. 

 

Göppingen, 11.12.2016 


